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Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Schulungen, dem Aushang in der Halle sowie durch Veröffentli-

chung auf der Website und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder 

ausreichend informiert sind.  

 

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches Personal, 

Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und 

geschult.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein 

Hallenverweis. Neben diesen Regeln gelten die generellen Reglungen für den Betrieb der Im-

hof-Halle. 

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen 

hin. Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, 

die nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  

 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen weder die Sportanlage betreten noch 

am Training teilnehmen.  

 

o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren.  

 
o Durch die Benutzung von Handtüchern und Handschuhen wird der direkte Kontakt mit 

Sportgeräten vermieden. Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch den Sportler 

selbst gereinigt und desinfiziert.  

 
o In den sanitären Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfü-

gung.  

 
o Sportgeräte werden von den Sportlern selbstständig gereinigt und desinfiziert. Desinfekti-

onsmittel werden vom Verein zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt für Mittel zur Handdesinfek-

tion. 

 
o Unsere Halle wird so gelüftet, dass ein vollständiger Frischluftaustausch stattfinden kann. Der 

Trainingsbetrieb findet ausschließlich mit geöffneten Türen und Fenstern statt.  

 
o Das Training findet in festen Trainingsgruppen statt, die dauerhaft miteinander trainieren und so 

Kontakt miteinander haben. Das Training ist insgesamt beschränkt auf eine Teilnehmerzahl von 

max. 27 Personen. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden bei jedem Training 

dokumentiert.   

 
o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe betreten. Sollte 

mehr als eine Person bei Geräten (z. B. Matten) notwendig sein, gilt eine Maskenpflicht.   

 
o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, auf Fahrgemeinschaften zu verzichten.  
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o Während der Trainings- und Sporteinheiten sind Zuschauer untersagt.  

 
o Verpflegung sowie Getränke werden von den Mitgliedern selbst mitgebracht und entsorgt.  

 

 

Maßnahmen vor Betreten der Sportanlage  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare). 

 
o Bei Betreten der Sportanlage gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 

 

Zusätzliche Maßnahmen  

 

o Die Trainingsdauer wird pro Gruppe auf max. 120 Minuten beschränkt.  

 

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht auf dem gesamten Sportgelände.  

 
o Sämtliche Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Lediglich Sanitäranlagen (WC) ste-

hen im Eingangsbereich der Halle ausreichend zur Verfügung.  

 
o Zur Verletzungsprophylaxe wurde die Intensität der Sporteinheit an die Gegebenheiten (län-

gere Trainingspause der Teilnehmenden) angepasst. 

 
o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 

 
o Alle Trainierenden unter 18 Jahren müssen die Genehmigung des/der Erziehungsberechtig-

ten zur Teilnahme am Training abgeben, die jeweils in der aktuellen Version auf der Homepage 

des Vereins zum Download bereitsteht. 

 
 

  

 

 

 

Untermeitingen, 10.09.2020           

________________________   ____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Vorstand (2. Vorsitzender) 

 

 

 

  


